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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Eine aktive Einbürgerungspolitik wurde von Swiss-Re-Präsident Walter Kienholz
gefordert. Während die Wirtschaft seine Vorschläge positiv aufnahm, forderten
Vertreter von SVP, FDP und CVP eine Verschärfung der Regeln. So arbeitet etwa SVP-
Nationalrat Walter Wobmann an einer Volksinitiative, die eine Einbürgerung auf Probe
vorsieht, d.h. Eingebürgerten soll das Bürgerrecht wieder entzogen werden, wenn sie in
der Probezeit straffällig werden. Für den Bundesrat wäre eine solche Regelung
völkerrechtswidrig. Zudem gilt bereits seit dem 1.3.2011 eine schärfere Bestimmung,
wonach aufgrund falscher Angaben bei der Einbürgerung neu nach acht statt fünf
Jahren das Bürgerrecht wieder entzogen werden kann. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.02.2011
NADJA ACKERMANN

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

Kriminalität

Im Februar reichte die SVP ihre Volksinitiative „für die Ausschaffung krimineller
Ausländer“ mit über 200'000 Unterschriften ein. Diese verlangt, dass bei einer Reihe
von mehr oder weniger schweren Delikten, aber auch bei missbräuchlichem Bezug von
Sozialleistungen, Ausländer ungeachtet der Art ihrer Aufenthaltsbewilligung und der
Dauer ihrer Landesanwesenheit zusätzlich zur Strafe aus der Schweiz ausgewiesen
werden. Die FDP reagierte darauf, indem ihre Nationalratsfraktion eine
parlamentarische Initiative einreichte, welche zwar auch den Verlust des
Aufenthaltsrechts für straffällige Ausländer verlangt, aber nur bei Verurteilungen wegen
schwerer, detailiert aufgezählter Delikte. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.02.2008
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Der Nationalrat hatte als Erstrat über eine Teilrevision des Gesetzes über die
Ergänzungsleistungen bezüglich die anrechenbaren Mietzinsmaxima zu beschliessen.
Der Bundesrat hatte die entsprechende Vorlage im Dezember 2014 vorgelegt.
Kernpunkt der Teilrevision ist eine Erhöhung der Obergrenzen für anrechenbare
Mietzinse unter Berücksichtigung der regional unterschiedlichen Mietzinsniveaus und
des erhöhten Platzbedarfs von Familien. Der Hintergrund war der deutliche Anstieg der
Mietpreise in den letzten gut 10 Jahren, aufgrund dessen die Mieten von
Alleinstehenden und Ehepaaren nur noch zu durchschnittlich zwei Dritteln, jene von
Familien nur noch rund zur Hälfte durch die EL abgedeckt werden. Die Vorlage
beinhaltet zudem eine Neuregelung der Bundesbeiträge an die Ergänzungsleistungen
für in Heimen lebende Personen. Vorerst wurde im Nationalrat nur die
Eintretensdebatte geführt, da die Mehrheit der SGK-NR ihrem Rat eine Rückweisung
der Vorlage an den Bundesrat beantragte. Der Bundesrat sollte die Anpassung der
Mietzinsmaxima in eine angedachte grössere Reform der Ergänzungsleistungen
integrieren. Eine Minderheit Schenker (sp, BS) beantragte Eintreten. Der
Mehrheitssprecher führte aus, gegen eine Anpassung der seit 2001 unveränderten
Mietzinsmaxima gebe es in der Kommission grundsätzlich nur wenige Vorbehalte.
Jedoch sei angesichts einer festgestellten Kostensteigerung bei den EL um 50%
innerhalb von nur acht Jahren Handlungsbedarf auch bezüglich der Behebung von
Fehlanreizen und Problemen mit Schwelleneffekten gegeben. Aus diesem Grund sei
eine Gesamtrevision der EL einer Teilrevision vorzuziehen. Die Kommissionsminderheit
hielt dagegen, viele Kantone würden bereits fest mit einer zeitnahen Teilrevision
rechnen, und angesichts der aktuellen Situation, in der viele Rentnerinnen und Rentner
sich ihre Wohnkosten vom Grundbedarf absparen müssen, müsse schnell Abhilfe
geschaffen werden. Schliesslich wurde auf Eintreten entschieden und die grosse
Kammer beschloss mit 97 zu 87 Stimmen bei vier Enthaltungen, die Vorlage nicht an den
Bundesrat zurückzuweisen. Die rückweisenden Voten kamen mehrheitlich von der SVP-
und der FDP-Liberalen Fraktion. Damit ging das Geschäft zur Detailberatung zurück an
die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2015
FLAVIA CARONI
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Berufliche Vorsorge

Der Nationalrat behandelte in der Frühjahrssession 2014 eine Motion der FDP-Liberalen
Fraktion, welche anstrebt, die Zweckentfremdung von Vorsorgekapital zu verhindern.
Der Vorstoss fordert den Bundesrat auf, die Grundlagen für die Berechnung der
Ergänzungsleistungen (EL) so anzupassen, dass im Falle eines zuvor erfolgten Vorbezugs
von Kapital aus der zweiten Säule das mutmassliche Einkommen ohne diesen Vorbezug
als Grundlage für die Bedarfsberechnung gilt. Dabei soll das sozialrechtliche
Existenzminimum bei der Berechnung der jährlichen EL nicht unterschritten werden.
Mit einer solchen Regelung könnte der stossende Missbrauch der Ergänzungsleistungen
durch Einzelne unterbunden werden, ohne die Möglichkeiten zum Vorbezug von
Vorsorgekapital, die von einer Mehrheit verantwortungsvoll genutzt würden,
einzuschränken. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da derzeit
verschiedene Lösungsvorschläge für die betreffende Problematik geprüft würden und
man sich noch nicht auf einen einzelnen festlegen wolle. Dem folgte nur die Ratslinke:
Die bürgerliche Mehrheit nahm die Motion mit 118 zu 57 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 5

MOTION
DATUM: 05.03.2014
FLAVIA CARONI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Im Mai stellte die FDP ihr Papier zur Migrationspolitik vor. Im Bereich der
Ausländerpolitik bewegte es sich ganz auf der Linie des Bundesrates. Wie im neuen
Ausländergesetz vorgeschlagen (siehe unten), wollen die Freisinnigen die Zuwanderung
von ausserhalb der EU und der EFTA auf Hochqualifizierte beschränken, diesen aber
attraktive Aufnahmebedingungen für eine zeitlich unbefristete Zuwanderung anbieten.
Diese müsse sich an den Interessen des Landes in den Bereichen Wirtschaft und
Sozialwerke orientieren. Zur Verhinderung unerwünschter Konsequenzen sollen
genügend Ressourcen für Integrationsmassnahmen zur Verfügung gestellt werden. Eine
Verschärfung der Haltung konnte in der Asylfrage festgestellt werden. Mit Blick auf die
SVP mahnte die FDP zwar, angesichts des geringen Anteils der Asylsuchenden an der
Zuwanderung (weniger als 7%) die Relationen zu wahren. Für „Armutswanderer“ und
„Wirtschaftsflüchtlinge“ sieht aber auch die FDP in der Schweiz keinen Platz. Sie
verlangte eine weitere Beschleunigung des Asylverfahrens, den konsequenten Vollzug
der Wegweisungen, rigorose Sparmassnahmen bei den Fürsorgekosten für
Asylbewerber sowie eine prioritäre Ausrichtung von Entwicklungshilfegelder an jene
Länder, die bereit sind, durch Rückübernahmeabkommen mit der Schweiz zu
kooperieren. 6

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.05.2002
MARIANNE BENTELI

Dieser indirekte Gegenvorschlag wurde einzig von der CVP begrüsst. Die FDP hätte eine
klarere Definition der Ausschaffungsgründe gewünscht und die SVP kritisierte die
zahlreichen Ausnahmemöglichkeiten und Kann-Formulierungen des Entwurfs. Der SP
wiederum waren die geplanten Bestimmungen zu restriktiv. Sie bemängelte ausserdem
die zweite Änderung, mit der die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung an eine gute
Integration geknüpft werden soll. Wie auch die Grünen und der Evangelische
Kirchenbund befürchtet sie, dass das Kriterium der Landessprache zu viel Gewicht
erhielte, wodurch Menschen aus bildungsfernen Kreisen benachteiligt würden.  7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Die Gewährung einer Aufenthaltsbewilligung für Hochschulabsolventinnen und
-absolventen, die sechs Monate über den Studienabschluss hinausreicht, wurde auch
mit einer Motion der FDP-Liberale-Fraktion gefordert. Der Nationalrat hatte sie in der
Frühjahrssession mit 128 zu 56 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat lehnte sie in der
Herbstsession ab, weil das Anliegen mit der parlamentarischen Initiative Neirynck (cvp,
VD) bereits umgesetzt worden sei. 8

MOTION
DATUM: 23.09.2010
ANDREA MOSIMANN
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Für den Gegenvorschlag setzten sich der Bundesrat sowie FDP, CVP, BDP und GLP ein.
Die Landesregierung und die Mitteparteien waren der Ansicht, der Gegenvorschlag
nehme die Hauptanliegen der Initiative für eine einheitlichere und konsequentere
Praxis bei der Wegweisung von straffälligen Ausländern auf und biete zusätzlich den
Vorteil, dass bei der Umsetzung Konflikte mit der Verfassung und dem Völkerrecht
vermieden werden. Allerdings standen für diese Kampagne nur bescheidene Mittel zur
Verfügung; die Wirtschaftsverbände wollten keine finanziellen Beiträge leisten, weil sie
die Ausschaffung krimineller Ausländer nicht als wirtschaftspolitisch relevante Frage
erachteten. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.10.2010
ANDREA MOSIMANN

Die EU-Kommission mischte sich zwar nicht direkt in den Abstimmungskampf der
Schweiz ein, sie stellte aber klar, dass die EU eine automatische Ausschaffung, wie sie
die Initiative fordert, nicht akzeptieren würde. Ausweisungen von EU-Bürgern dürften
aufgrund der bilateralen Verträge auch in der Schweiz nur dann erfolgen, wenn die
Behörden in aufwendigen Einzelfallprüfungen zeigen könnten, dass die Straftäter eine
ernste Bedrohung für die Sicherheit im Gastland darstellten. Zum gleichen Schluss kam
auch ein von der FDP in Auftrag gegebenes Gutachten von Tobias Jaag, Professor für
Europarecht an der Universität Zürich. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.10.2010
ANDREA MOSIMANN

In der Volksabstimmung vom 28. November konnte die SVP einen Sieg feiern: 52,9% der
Stimmbürger und 17,5 der 23 Stände sprachen sich für die Ausschaffungsinitiative aus.
Der Gegenvorschlag hatte mit einem Nein-Stimmenanteil von 54,2% keine Chance;
sämtliche Kantone lehnten ihn ab. Zum ersten Mal wurde damit eine Initiative im
Bereich der Ausländerpolitik angenommen. Wie üblich in Ausländerfragen
unterschieden sich die Abstimmungsergebnisse zwischen der Deutsch- und der
Westschweiz deutlich: Mit Ausnahme des Kantons Wallis lehnten alle Westschweizer
Kantone das Volksbegehren ab, in der Deutschschweiz sagte nur Basel-Stadt nein.
Markanter als der „Röstigraben“ waren allerdings die Unterschiede zwischen
städtischen und ländlichen Regionen. So hat beispielsweise der Kanton Zürich die
Ausschaffungsinitiative mit 50,8% angenommen, in der Stadt wurde sie hingegen mit
64,5% Nein-Stimmen abgelehnt. Der Kanton Bern hat ebenfalls Ja gesagt (53,7%), die
Stadt hingegen lehnte mit 55,6% Nein-Stimmen ab. Während im Kanton Sankt Gallen
das Volksbegehren mit knapp 60% befürwortet wurde, stimmten in der Stadt bloss
50,7% Ja. Die EU und einzelne Mitgliedstaaten tadelten die Schweiz für das
Abstimmungsresultat. Sie gaben ihr zu verstehen, dass sie damit ihren
Aussenseiterstatus zementiere und ihre Glaubwürdigkeit als verlässlicher
Vertragspartner in Frage stelle. Kritik gab es auch vom Europarat und vom UNO-
Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR), die den neuen Verfassungstext für
völkerrechtswidrig halten, da bei automatischen Ausschaffungen kein Schutz vor Folter
und Verfolgung gewährleistet sei.

Abstimmung vom 28. November 2010

Beteiligung: 52,6% 
Volksinitiative:
Ja: 1'398'360 (52,9%) / 15 5/2 Stände
Nein: 1'243'325 (47,1%) / 5 1/2 Stände 
Gegenentwurf:
Ja: 1'189'186 (45,8%) / 0 Stände
Nein: 1'407'743 (54,2%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
Volksinitiative:
Ja: SVP, SD, EDU, Auto-Partei, Lega.
Nein: FDP, CVP, SP, EVP, CSP, PdA, GP, GLP, BDP; SGB, TravS.
Gegenentwurf:
Ja: FDP, CVP, EVP, GLP, BDP. 
Nein: SP (10)*, SVP, CSP, PdA, GP, SD, EDU, Auto-Partei, Lega; SGB (1)*, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Stichfrage:
für die Volksinitiative: SVP, SD, EDU, Auto-Partei, Lega. 
für den Gegenentwurf: FDP, CVP, SP, EVP, PdA, GLP, BDP; SGB, TravS. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.11.2010
ANDREA MOSIMANN
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Zum Jahresauftakt votierten die Delegierten in Burgdorf (BE) mit 186:6 bzw. 191:2
Stimmen bei je 15 Enthaltungen klar für die Ja-Parole zu den Asyl- und
Ausländergesetzen. Sowohl Nationalrat Philipp Müller (AG) als auch Parteipräsident
Fulvio Pelli (TI) hatten zuvor die Notwendigkeit beider Gesetze hervorgehoben. Laut
Pelli könnten damit sowohl die Durchsetzung des Rechtsstaats als auch humanitäre
Anliegen gewährleistet werden. Demgegenüber behaupteten Kritiker der Vorlagen wie
Yves Christen (VD), die Verschärfung der Asylregelungen verletze internationales Recht
und würde der humanitären Tradition der Schweiz nicht gerecht. 12

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 16.01.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Die Delegiertenversammlung vom August in Murten (FR) stand im Zeichen eines
Positionspapiers, in dem die FDP Massnahmen für eine bessere Integration von
Ausländern vorschlägt. Das Integrationspapier versteht sich als Bestandteil des
Schwerpunkts „offene Schweiz“ des freisinnigen Strategiepapiers. Es zielt jedoch nicht
allein auf Ausländer, sondern versteht „Integration“ gesamtgesellschaftlich und bezieht
auch junge Menschen darin ein. Als grundlegende integrative Kraft bezeichnet die FDP
die Bildung. Deswegen zählen möglichst früh einsetzende und breit angelegte
Bildungsmassnahmen, vor allem sprachliche Förderung, zu den wesentlichen Aspekten
des Papiers. Die Forderung nach einer aktiveren Beteiligung des Bundes an der
Verbesserung der Bildungs- und Beschäftigungschancen von Ausländern fand
Unterstützung. Nur knapp konnten sich die Delegierten auf die Forderung nach einem
Rahmengesetz für Integration einigen. Ein Einwand lautete, die notwendigen
Regelungen würden bereits mit der Revision des Ausländergesetzes geschaffen. Nach
einer hitzigen Diskussion, in der sich vor allem Politiker aus der Zentral- und der
Westschweiz gegenüberstanden, empfahlen die Delegierten die Einführung des
kommunalen Stimm- und Wahlrechts für Ausländer, wie es in fast allen welschen
Kantonen bereits praktiziert wird. Einige kantonale Parteipräsidenten kritisierten in der
Folge, dass sie bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Konzepts übergangen worden
seien. Auch der auf Ausländerpolitik spezialisierte Nationalrat Philipp Müller (AG)
bemängelte die fehlende Zusammenarbeit innerhalb der Partei und die zu starke
Lenkung der Arbeit durch die Parteispitze. 13

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.08.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

1) TA, 26.2.11.
2) BBl, 2017, S. 3387 ff.; SGT, 17.1.17; SN, 19.1.17; SGL, 1.2.17; NZZ, 4.2.17; TA, 11.2.17; AZ, BZ, BaZ, Blick, LMD, LT, LZ, Lib, NZZ, QJ,
SGT, TA, TG, 13.2.17
3) TA, 10.9.08; Volksinitiative: BBl, 2008, S. 1927 f. FDP: pa.Iv. 08.449 
4) AB NR, 2015, S. 1734 ff.; BBl, 2015, S. 849 ff.; BZ, 22.9.15; NZZ, 23.9.15
5) AB NR, 2014, S. 112 f.
6) Presse vom 3.5.02.
7) Lib. und NZZ, 16.4.09; SGT, 16.4. und 25.6.09.
8) AB NR, 2010, S. 79; AB SR, 2010, S. 867 f.
9) Presse vom 5.10.-29.11.10.
10) SoZ, 10.10.10 (Stellungnahme der EU-Kommission); BZ und SN, 29.10.10 (Gutachten Jaag).
11) BBl, 2010, S. 5697 f.; Presse vom 29.11.10; TA, 30.11.10 (Reaktionen aus dem Ausland).
12) Presse vom 16.1.06.
13) Presse vom 21.8.06; AZ und TG, 22.8.06.
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